
 

 

Ich habe eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz an das Amt Mitteldithmarschen geschickt 
Was passiert ab jetzt mit meinen Unterlagen? 
 
Schritt 1: Posteingang im Fachdienst Zentrale Verwaltung: 
Eingang deiner Bewerbung per Post (bis zum Ende der Bewerbungsfrist): 
Deine Bewerbung kommt zunächst in unsere Poststelle. Dort erhält deine Bewerbung einen sogenann-
ten Posteingangsstempel. Dieser dient dazu, dass nachgewiesen wird, dass deine Bewerbung noch in-
nerhalb der vorgegebenen Bewerbungsfrist eingegangen ist.  
Info: Bewerbungseingänge über die genannte Bewerbungsfrist hinaus können nicht mehr berücksich-
tigt werden. 
 
Schritt 2: Eingang im Fachdienst Organisation und Personal: 
Deine Bewerbungsunterlagen die per Post eingehen werden dann an den Fachdienst Personal weiter-
geben. Dort werden deine Unterlagen digital in unserem Bewerbermanagementsystem hinterlegt. 
 
Solltest du über unsere Homepage eine Onlinebewerbung abgegeben haben, werden umgehend in das 
o.g. Bewerbermanagementsystem eingepflegt. 
 
Schritt 3: Zwischenbescheid: (spätestens 1 Woche nach Posteingang – digitale Onlinebewerbung er-
halten umgehend einen Zwischenbescheid)  
Damit du weißt, dass deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, erhältst du auf jeden Fall einen Zwi-
schenbescheid. In diesem steht, dass wir deine Bewerbung erhalten haben und dass das Auswahlver-
fahren noch ein bisschen dauert. Ab hier brauchst du also ein bisschen Geduld. 
 
Schritt 4: Auswahl der Bewerber: (ca. 1 Woche nach Ablauf der Bewerbungsfrist) 
Um geeignet gute Bewerber*innen auszuwählen, werden anhand verschiedener Kriterien Punkte ver-
geben.  
Zum Beispiel für deine Schulnoten in Deutsch, Mathe, Wirtschaft/Politik.  
Zudem gibt es Punkte für Praktika die du vielleicht schon gemacht hast.  
Und es gibt Punkte für deine Bewerbung an sich (Vollständigkeit, Rechtschreibung, Inhalt deines Be-
werbungsanschreibens).  
 
Schritt 5: Einladung zum Vorstellungsgespräch: (ca. 2 -4 Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist) 
Sobald nach der o.g. Punkteverteilung entsprechende Bewerber*innen ausgesucht wurden werden 
diese zu einem Vorstellungsgespräch bei uns eingeladen.  
 
Hinweis: Das Amt Mitteldithmarschen erhält jedes Jahr eine Menge Bewerbungen und nicht alle können 
für ein Vorstellungsgespräch berücksichtigt werden. 
 
DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH:  
Ein Vorstellungsgespräch für die Ausbildungsplatzvergabe beim Amt Mitteldithmarschen ist überhaupt 
nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Alle unsere Auszubildenden werden bestätigen, dass eine lockere 
Atmosphäre herrscht und auch gelacht wird. 
An diesem Vorstellungsgespräch nehmen neben der Ausbildungsleitung, der Personalabteilung, Vertre-
ter des Personalrates bzw. der Jugend- und Ausbildungsvertretung, die Gleichstellungsbeauftrage, 
eventuell ein Mitglied der Schwerbehindertenvertretung und ein*e Auszubildende*r aus dem 1. Ausbil-
dungsjahr teil. Es sitzen somit maximal 6 Personen mit dem Bewerbenden an einem Tisch. 
 
Tipp: bereite dich auf dieses Gespräch vor. Was weißt du über das Amt Mitteldithmarschen, was ma-
chen wir eigentlich. Kennst du unsere Ausbildungsseiten auf unserer Homepage? Du hast in der Regel 
45 Minuten Zeit um uns in diesem gemeinsamen Gespräch von dir zu überzeugen. 
 



 

 

Dresscode: bitte komme zum Gespräch nicht im Konfirmationsanzug und auch nicht in einem Ballkleid. 
Bitte achte nur darauf, dass die Kleidung dir passt, diese sauber ist und du dich darin wohlfühlst. Google 
einfach mal nach „Casual Business“ – damit machst du alles richtig :-)  
 
Entscheidung nach dem Vorstellungsgespräch: 
Nach Abschluss der Vorstellungsgespräche entscheiden wir uns schnell. Spätestens zwei Tage nach den 
Gesprächen erhalten die Bewerber aus dem Gespräch telefonisch eine Zu- oder Absage. 
 
Absagen an alle Bewerber*innen: 
Alle anderen Bewerber, die nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, erhalten noch in-
nerhalb einer Woche nach Beendigung der Vorstellungsgespräche eine schriftliche Absage. Die Bewer-
bungsunterlagen (per Post und Onlinebewerbungen) werden nach Ablauf der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen nach Ablauf von sechs Monaten rückstandlos vernichtet bzw. gelöscht. 
 


